
Technische Mindestanforderung Strom 01.04.2009 der EWR GmbH 

Technische Mindestanforderungen 
 an Messeinrichtungen  

(Anlage 1.1 zum MSRV) 

im Verteilnetz Strom 
der EWR GmbH 

Remscheid 

Einleitung 

Im Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG) vom 07. Juli 
2005, zuletzt geändert am 25. Oktober 2008 ist in §21b, Absatz 2 festgelegt, dass der Einbau, der 
Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen auf Wunsch des betroffenen Anschlussnehmers von 
einem Dritten durchgeführt werden kann. 

Der Netzbetreiber hat für sein Netzgebiet einheitliche technische Mindestanforderungen an 
Messeinrichtungen. Diese müssen sachlich gerechtfertigt und dürfen nicht diskriminierend sein. 

Geltungsbereich 

Sachlich 

Diese Mindestanforderungen gelten für Abrechnungs- und Vergleichsmessungen in Kunden- und 
Netzanlagen, die an das Verteilnetz der EWR GmbH angeschlossen sind. 

Zeitlich 

Diese Technischen Mindestanforderungen Strom (TMA Strom) gelten ab dem 01.04.2009 auf 
unbestimmte Zeit.  
Ab diesem Zeitpunkt verlieren alle bisherigen von der EWR GmbH veröffentlichen Ausgaben ihre 
Gültigkeit. 

Die EWR GmbH ist berechtigt, die Technischen Mindestanforderungen zu aktualisieren, sofern sie 
hierzu eine Notwendigkeit sieht.  

Aktualisierte Ausgaben werden mindestens einen Monat vor Gültigkeitsbeginn auf der Internetseite der 
EWR GmbH ( www.ewr-gmbh.de ) veröffentlicht. 
Die bereits im Netz der EWR GmbH tätigen Messstellenbetreiber werden drei Monate vor deren 
Wirksamkeit schriftlich informiert. 
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1.1 Technische Mindestanforderungen an Messeinrichtungen nach § 21 Abs. 2 EnWG 

1.1.1  Grundsätze zum Messstellenbetrieb 

Nach Möglichkeit ist die Messung in der Ebene der Anschlussspannung auszuführen. Es gilt der 
Metering Code 2006, Ausgabe 2008, sofern nachstehend keine abweichenden oder ergänzenden 
Festlegungen getroffen werden. Die EWR GmbH verlangt auf der Grundlage der „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitäts-versorgung in 
Niederspannung“ vom 1. November 2006 (NAV), dass jede Stromentnahme oder Einspeisung des 
Anschlussnutzers gemessen wird.  

Sofern die Messeinrichtung nicht elektronisch ausgelesen wird, verwendet der Messstellenbetreiber 
(MSB) ausschließlich Messeinrichtungen, deren Messwerte ohne zusätzlichen Aufwand vom 
Messdienstleister (MDL) abgelesen werden können. Durch die Gestaltung der Anzeigeeinheit eines 
Zählers verursachte abweichende Anforderungen an die Ablesung stellen keinen zusätzlichen Aufwand 
im Sinne Satz 3 dar. 

Die Durchführung der Messung bei Anlagen mit elektronisch ausgelesenen Zählern darf nach MessZV 
§ 9 (2) keine Messdienstleistung durch einen Dritten angeboten werden.

Kann an einem Netzverknüpfungspunkt die Energieflussrichtung wechseln, ist eine Messung für beide 
Energieflussrichtungen (A+/A-) vorzusehen. Dies gilt auch an der Übergabestelle zum Netz der 
allgemeinen Versorgung bei Einspeisung ins kundeneigene Netz mit Messung und Abrechnung der 
Volleinspeisung nach EEG und KWK-Gesetz. 

Bei Zählpunkten mit unterbrechbaren Verbrauchern z.B. Elektrospeicherheizungen, Wärmepumpen 
usw. legt die EWR GmbH die Freigabe- oder Sperrzeiten fest. Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet 
die vorgegebenen Schaltzeiten an dem jeweiligen Zählpunkt umzusetzen. 

An den Sekundärleitungen von Strom und Spannungswandlern, über die die Abrechnungs- bzw. 
Vergleichsmessung angeschlossen ist, dürfen keine kundeneigenen oder messstellenbetreibereigenen 
Zähler oder sonstige Geräte, die nicht der Abrechnungs- oder Vergleichsmessung dienen, 
angeschlossen werden. 

1.1.2 Festlegungen zum Messstellenbetrieb 

Die folgenden Angaben zu Leistungs- und Arbeitsmengengrenzen beziehen sich auf jeweils die 
gesamte Anlage eines Anschlussnutzer (realer Zählpunkt), sofern nachstehend nicht anders 
angegeben. 

Bei komplexen Kundenanlagen mit mehreren Anschlüssen ist hierzu die Summe der Arbeitsmengen 
aller Anschlüsse (virtueller Zählpunkt) zu bilden. 

Spannungsebene Niederspannung (NSP) 0,4 kV 
Spannungsebene Mittelspannung  (MSP) 10 kV 
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1.1.2.1 Netzanschluss Niederspannung bis 40 kVA und weniger als 100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Direkt angeschlossener Arbeitszähler, technisch übertragbare Leistung maximal 
40 kVA.  
Zur Versorgung von Kunden im Standardlastprofilverfahren 

Varianten Ein- oder Zweitarifzähler,  
je nach Kunden- oder Lieferantenwunsch. 

Tarifsteuergerät nur bei Zweitarifzähler 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 2% 
 Blindarbeit wird nicht gemessen 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Selbstablesung durch Anschlussnutzer,  
ggf. Kontrollablesung durch EWR GmbH 

Option Lastgangzähler entsprechend 1.1.2.2 
auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen Kostenerstattung 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH 
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1.1.2.2 Netzanschluss Niederspannung bis 40kVA und mehr als 100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Direkt angeschlossener Lastgangzähler mit Kommunikationsmodul zur 
Zählerfernauslesung (ZFA),  
technisch übertragbare Leistung maximal 40 kVA 

Varianten keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1%, 
 Blindarbeit 2% 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Tägliche Ablesung über Zählerfernauslesung (ZFA) 

Option keine 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

Durchwahlfähiger Analog- / oder ISDN- Telefonanschluss mit a/b Adapter (nur 
bei ZFA über Festnetz, sonst GSM-/GPRS-Modem) 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH 
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1.1.2.2.1 Netzanschluss Niederspannung von 40kVA bis 60 kVA und weniger als 100.000 kWh/a 
Verbrauch 

Allgemein Direkt angeschlossener Arbeitszähler, technisch übertragbare Leistung 
maximal 60 kVA 
Zur Versorgung von Kunden im Standardlastprofilverfahren 

Varianten Eintarifzähler 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 2%,  
 Blindarbeit wird nicht gemessen 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Selbstablesung durch Anschlussnutzer, 
ggf. Kontrollablesung durch VNB 

Option Lastgangzähler entsprechend 1.1.2.4 
auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen Kostenerstattung 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

Anmerkung Diese Variante ist nur in Ausnahmefällen nach Absprache mit der EWR GmbH 
möglich und stellt keinen Standard im Netz der EWR GmbH dar 
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1.1.2.3 Netzanschluss Niederspannung von 40kVA bis 60kVA und mehr als 100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Direkt angeschlossener Lastgangzähler mit Kommunikationsmodul zur 
Zählerfernauslesung (ZFA), technisch übertragbare Leistung maximal 60 kVA 

Varianten keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1% 
 Blindarbeit 2% 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Tägliche Ablesung über Zählerfernauslesung (ZFA) 

Option keine 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

Durchwahlfähiger Analog- / oder ISDN- Telefonanschluss mit a/b Adapter (nur 
bei ZFA über Festnetz, sonst GSM-/GPRS-Modem) 

Anmerkung Diese Variante ist nur in Ausnahmefällen nach Absprache mit der EWR GmbH 
möglich und stellt keinen Standard im Netz der EWR GmbH dar 
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1.1.2.4 Netzanschluss Niederspannung über 40kVA und weniger als 100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Halbindirekt angeschlossener Arbeitszähler,  
technisch übertragbare Leistung ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis der 
Stromwandler 
Zur Versorgung von Kunden im Standardlastprofilverfahren 

Varianten Ein- oder Zweitarifzähler,  
je nach Kunden oder Lieferantenwunsch. 

Tarifsteuergerät nur bei Zweitarifzähler. 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 2%,  
 Blindarbeit wird nicht gemessen 

Wandler:   Strom Kl. 0,5 s 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Selbstablesung durch Anschlussnutzer, ggf. Kontrollablesung durch VNB 

Option Lastgangzähler entsprechend 1.1.2.6 
auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen Kostenerstattung 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH 
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1.1.2.5 Netzanschluss Niederspannung über 40kVA und mehr als 100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Halbindirekt angeschlossener Lastgangzähler mit Kommunikationsmodul zur 
Zählerfernauslesung,  
technisch übertragbare Leistung ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis der 
Stromwandler 

Varianten keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1%, 
 Blindarbeit 2% 

Wandler:   Strom Kl. 0,5 s 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Tägliche Ablesung über Zählerfernauslesung (ZFA) 

Option Keine 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

Durchwahlfähiger Analog- / oder ISDN- Telefonanschluss mit a/b Adapter (nur 
bei ZFA über Festnetz, sonst GSM-/GPRS-Modem) 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH 
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1.1.2.6 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung bis 40kVA und weniger als 
100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Niederspannungsseitig direkt angeschlossener Arbeitszähler, technisch 
übertragbare Leistung maximal 40 kVA 
Zur Versorgung von Kunden im Standardlastprofilverfahren 

Varianten Ein- oder Zweitarifzähler,  
je nach Kunden oder Lieferantenwunsch 

Tarifsteuergerät nur bei Zweitarifzähler. 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 2%,  
 Blindarbeit wird nicht gemessen 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Selbstablesung durch Anschlussnutzer, 
ggf. Kontrollablesung durch VNB 

Option Lastgangzähler entsprechend 1.2.8 
auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen Kostenerstattung 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

TAB Mittelspannung 2008 
und Technischen Richtlinien für kundeneigene Mittelspannungsschaltanlagen im 
Versorgungsnetz der EWR GmbH 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH. 
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1.1.2.7 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung bis 40kVA und mehr als 
100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Niederspannungsseitig direkt angeschlossener Lastgangzähler mit 
Kommunikationsmodul zur Zählerfernauslesung, 
technisch übertragbare Leistung maximal 40 kVA 

Varianten keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1%, 
 Blindarbeit 2% 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Tägliche Ablesung über Zählerfernauslesung (ZFA) 

Option Keine 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 
Niederspannung 2007 der EWR GmbH, Kapitel 7 

TAB Mittelspannung 2008 
und Technischen Richtlinien für kundeneigene Mittelspannungsschaltanlagen im 
Versorgungsnetz der EWR GmbH 

Durchwahlfähiger Analog- / oder ISDN- Telefonanschluss mit a/b Adapter (nur 
bei ZFA über Festnetz, sonst GSM-/GPRS-Modem) 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH. 
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1.1.2.8 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung über 40kVA und weniger als 
100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Halbindirekt angeschlossener Arbeitszähler,  
technisch übertragbare Leistung ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis der 
Stromwandler (max.1000/5) 
Technisch übertragbare Leistung max. 630 kVA  

Varianten keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1%,  
 Blindarbeit wird nicht gemessen 

Wandler:   Strom Kl. 0,5 s 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Selbstablesung durch Anschlussnutzer, 
ggf. Kontrollablesung durch VNB 

Option Lastgangzähler entsprechend 1.1.2.10, 
auf Kunden- oder Lieferantenwunsch gegen Kostenerstattung 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Niederspannung 2007  
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 2007 der 
EWR GmbH, Kapitel 7 

TAB Mittelspannung 2008 
und Technischen Richtlinien für kundeneigene Mittelspannungsschaltanlagen im 
Versorgungsnetz der EWR GmbH 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH 
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1.1.2.9 Netzanschluss Mittelspannung, niederspannungsseitige Messung über 40kVA und mehr als 
100.000 kWh/a Verbrauch 

Allgemein Halbindirekt angeschlossener Lastgangzähler,  
mit Kommunikationsmodul zur Zählerfernauslesung 

Technisch übertragbare Leistung ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis 
der Stromwandler (max. 1000/5) 
Leistung max. 630 kVA mit einem Transformator 

Varianten Keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1%, 
 Blindarbeit 2% 

Wandler:   Strom Kl. 0,5 s 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Tägliche Ablesung über Zählerfernauslesung (ZFA) 

Option keine 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

Nach TAB 2007 
und Technische Erläuterungen und ergänzende Hinweise zur TAB 2007 der 
EWR GmbH Kapitel 7 

TAB Mittelspannung 2008 
und Technischen Richtlinien für kundeneigene Mittelspannungsschaltanlagen im 
Versorgungsnetz der EWR GmbH 

Durchwahlfähiger Analog- / oder ISDN- Telefonanschluss mit a/b Adapter (nur 
bei ZFA über Festnetz, sonst GSM-/GPRS-Modem) 

Bei Anlagen mit Elektrospeicherheizung und Wärmepumpen gelten die 
Festlegungen der EWR GmbH. 
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1.1.2.10 Netzanschluss Mittelspannung, mittelspannungsseitige Messung über 630 kVA 

Allgemein Halbindirekt angeschlossener Lastgangzähler,  
mit Kommunikationsmodul zur Zählerfernauslesung 

Technisch übertragbare Leistung ergibt sich aus dem Übersetzungsverhältnis 
der Stromwandler  

Varianten keine 

Genauigkeitsklassen Zähler:  Wirkarbeit 1%, 
 Blindarbeit 2% 

Wandler:   Strom Kl. 0,5 s 
 Spannung Kl. 0,5 s 

Vergleichsmessung Nicht gefordert 

Ablesung Tägliche Ablesung über Zählerfernauslesung (ZFA) 

Option Keine 

Anforderungen an 
Kundenanlage 

TAB Mittelspannung 2008 
und Technischen Richtlinien für kundeneigene Mittelspannungsschaltanlagen im 
Versorgungsnetz der EWR GmbH 

Durchwahlfähiger Analog- / oder ISDN- Telefonanschluss mit a/b Adapter (nur 
bei ZFA über Festnetz, sonst GSM-/GPRS-Modem) 
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1.1.2.11 Messung in Anlagen mit Elektrospeicherheizung 

Für Kundenanlagen mit separater Messung für den Allgemein- und Elektrospeicherheizungsbedarf 
(SP2) sowie für Kundenanlagen mit gemeinsamer Zweitarifmessung (SP1) für Allgemein- und 
Elektrospeicherheizungsbedarf gilt der Grenzwert von 100.000 kWh für den 
Elektrospeicherheizungsbedarf nicht. 

Auch Elektrospeicherheizungsanlagen mit separater und gemeinsamer Messung mit einem 
Jahresverbrauch über 100.000 kWh können als reine Arbeitsmessung entsprechend 1.1.3 und 1.1.4 
aufgebaut werden. Davon unbenommen können die Anlagen auf Wunsch des Anschlussnutzers bzw. 
des Lieferanten mit Lastgangzählern ausgestattet werden. 

Bei bestehenden Anlagen mit gemeinsamer Zweitarifmessung (SP1) werden für die jeweiligen Tarife 
festgelegte Standardlastprofile mit den aufgelaufenen HT- Zählwerten, die temperaturabhängigen 
Lastprofile für Elektrospeicherheizungsanlagen mit den aufgelaufenen NT-Zählwerten skaliert. 

Bei Neuanlagen ist eine gemeinsame Zweitarifmessung (SP1) nicht zulässig. In diesem Fall sind für 
den Allgemein- und für den Elektrospeicherheizungsbedarf zwei getrennte Messungen aufzubauen. Die 
Schaltzeiten der Tarifschaltgeräte für den Elektrospeicherheizungsbedarf sind entsprechend den 
Vorgaben der EWR GmbH einzustellen. 

Liste FRE Schaltzeiten hinterlegen  

1.1.2.12 Messung in Anlagen mit Wärmepumpen 

Bei Kundenanlagen mit Wärmepumpen sind separate Messungen für den Allgemeinbedarf als 
Eintarifmessung und für die Wärmepumpenanlage als Zweitarifzähler auszuführen. Die Schaltzeiten der 
Tarifschaltgeräte sowie der Sperrzeiten sind entsprechend den Vorgaben der EWR GmbH einzustellen.  

1.1.2.13 Messung für Anlagen nach dem EEG 

Für EEG-Anlagen ist bis zu einer Grenze von 500 kVA (kWpeak) installierter Einspeiseleistung eine 
Jahresarbeitsmessung zulässig. Ab einer Leistung von 500 kVA (kWpeak)  ist ein Lastgangzähler aus 
Gründen der EEG-Förderung notwendig. 

Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie bis 30 kVA an oder auf 
Gebäuden nach  § 33 (2) des EEG  damit verbundenen Vergütung des Eigenverbrauches ab dem 
01.01.2009 ist ein Erzeugungszähler als Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre und ein Summenzähler 
als Zweirichtungsmessung zulässig. Der Einspeisezähler kann sich im Eigentum des Kunden befinden.  

Für den geschäftlichen Verkehr dürfen nur Zähler eingesetzt werden die den eichrechtlichen 
Vorschriften und den technischen Mindestanforderungen entsprechen. 

1.1.2.14 Messung für Anlagen nach dem KWK- Gesetz 

Für KWK- Anlagen ist bis zu einer Einspeisung von 100.00 kWh/a eine Jahresarbeitsmessung zulässig, 
darüber ist ein Lastgangzähler einzusetzen. 

Für Strom aus zuschlagsberechtigten KWK Anlagen nach § 7 des KWK- Gesetzes des damit 
verbunden Zuschlages auf die erzeugte Gesamtleistung ab dem 01.01.2009 für Neu- und 
Bestandsanlagen ist ein Erzeugungszähler als Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre und ein 
Summenzähler als Zweirichtungsmessung zulässig. Der Einspeisezähler kann sich im Eigentum des 
Kunden befinden. Für den geschäftlichen Verkehr dürfen nur Zähler eingesetzt werden die den 
eichrechtlichen Vorschriften und den technischen Mindestanforderungen entsprechen. 
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1.1.3 Technische Mindestanforderung zur Errichtung von Messstellen 

1.1.3.1 Allgemeines 

Diese Anforderungen gelten für die Errichtung von Messstellen in: 

- Kundenanlagen
- Ortsfesten Zähleranschlussschränken
- Vorübergehend angeschlossenen Anlagen
- Anlagen mit mehreren Einspeisepunkten

Die Mindestforderungen zur Errichtung von Messstellen legen den Aufbau der Messung fest, 
unabhängig von der Energierichtung und der Erzeugungsart. Die Abstufungen der Geräteausstattung 
richten sich nach den Festlegungen in Kapitel 1.1.2 

Die Messstellen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. 
Dabei sind neben den geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen auch die 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN VDE Normen, die Technischen 
Anschlussbedingungen TAB Niederspannung 2007, TAB Mittelspannung 2008 und die sonstigen 
Vorgaben der EWR GmbH zu beachten. 

Bei Umbauten oder Gerätewechseln, die zu einer Veränderung von meldepflichtigen Stammdaten oder 
von abrechnungsrelevanten Messdaten oder Prozessen führen, ist die EWR GmbH entsprechend dem 
im Abschnitt 2.1 definierten Datenumfang zu informieren. Zu solchen Veränderungen zählen unter 
anderem: 

- Zählerwechsel
- Modemwechsel
- Wandlerwechsel mit anderem Übersetzungsverhältnis
- Änderung der Telefonnummer bei Festnetzmodem

1.1.3.2 Technische Anforderungen 

Zusatzgeräte für Messstellenbetrieb können an der Messspannung bis zu einer Leistung von 6 W 
betrieben werden, d.h. der Eigenverbrauch geht zu Lasten des Netzbetreibers. 

Die von der Messung nicht erfassten Anlagenteile sind zu plombieren. 

Die Sekundärleitungen der Strom- und Spannungswandler sind nach den Technischen 
Anschlussbedingungen der EWR GmbH ungeschnitten von den Wandlerklemmen bis zu den 
Zählerwechselklemmen im Zählerwechselschrank zu führen. 

Bei der Montage ist auf ein Rechtsdrehfeld am Zähler zu achten und vor Inbetriebnahme eine 
Anlaufprüfung durchzuführen.  
Bei elektronischen Zählern ist das aktuelle Datum und die Uhrzeit zu setzen. 
Die Einbaudaten sind mit der Geräteeinbaumitteilung gemäß Abschnitt Teil 3 des MSRV an die EWR 
GmbH zu übermitteln. 

1.1.3.3 Direktmessung bis 100A und Halbindirektmessung bis 1000A  

Direkt gemessene Anlagen bis 40 kVA (60A), in Sonderfällen bis 60 kVA (100A) und 
niederspannungsseitige Halbindirektmessungen bis max. 630 kVA (1000A) sind nach dem 
Bundesmusterwortlaut der technischen Anschlussbedingungen ( TAB 2007 Niederspannung und TAB 
2008 Mittelspannung ) und den Technischen Erläuterungen und ergänzenden Hinweise der EWR 
GmbH auszuführen. 
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Die erforderlichen Zählerwechsel- und Wandlereinbauschränke nach EWR GmbH-Spezifikation sind 
über den Fachhandel zu beziehen. 

Für Direktmessungen ist eine Zählersteckklemme in entsprechender Ausführung, für Halbindirekt-
messungen eine Zählerwechselklemme nach EWR GmbH Spezifikation einzubauen. 

1.1.3.4 Mittelspannungsmessungen in Anlagen mit einfachem Netzanschluss 

In Anlagen mit mittelspannungsseitiger Messung über Strom- und Spannungswandler kommt ein 
Zählerwechselschrank nach EWR GmbH-Spezifikation zum Einsatz.  

Die erforderlichen Zählerwechsel- und Wandlereinbauschränke nach EWR GmbH-Spezifikation sind 
über den Fachhandel zu beziehen. 

1.1.3.5 Smart Metering 

Ist in einer Kundenanlage ein  Smart-Meter-Zähler vorhanden, kann nur der komplette Messstellen-
betrieb durch einen Dritten durchgeführt werden. 

1.1.3.6 Messungen im Freien 

Für Messungen im Freien sind Zähleranschlussschränke nach der VDN-Richtlinie „Anschlussschränke 
im Freien“ zu verwenden. Eine Freigabe der EWR GmbH vor Bestellung bzw. Einbau ist zwingend 
erforderlich. 

1.1.4 Technische Anforderung an die Plombierung 

1.1.4.1 Allgemein 

Die TAB 2007 gestattet dem VNB in Abschnitt 4.2, ein Verfahren zur Plombierung vorzugeben. Dieses 
Verfahren regelt das Lösen und Anbringen von Plombenverschlüssen im Netzgebiet der EWR GmbH. 

Anlagen, in denen der Anlagenerrichter  selbst zur Plombierung berechtigt ist, fallen nicht in den 
Geltungsbereich dieses Verfahren. 

Messstellenbetreiber, die im Netzgebiet der EWR GmbH tätig werden, verwenden ihr eigenes 
Plombiermaterial aus dem eine eindeutige Kennung hervorgeht. 

Eichmarken und Eichplomben von Zähl- und Messeinrichtungen oder Verschlussplomben bzw. 
Klebesiegel von Zusatzgeräten fallen nicht unter dieses Verfahren und dürfen in keinem Fall 
beschädigt, beschriftet oder entfernt werden. 

1.1.4.2 Berechtigungen 

Der Messstellenbetreiber ist berechtigt, ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers einge-
tragenes Installationsunternehmen zu beauftragen, in Verbindung mit der Ausführung von 
Installationsarbeiten oder der Beseitigung von Störungen in Kundenanlagen, die Plombenverschlüsse 
zu lösen. 

1.1.4.3 Pflichten 

Der Messstellenbetreiber bzw. dessen Beauftragter ist verpflichtet, unmittelbar nach Abschluss seiner 
Arbeiten alle Anlagenteile in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt zu plombieren. 
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An Kundenanlagen, die vorübergehend von der Anschlussnutzung ausgeschlossen sind, darf der 
Messstellenbetreiber weder die zu diesem Zweck angebrachten Plomben entfernen noch die 
Unterbrechung der Anschlussnutzung aufheben. 

Festgestellte Beschädigungen, Mängel oder Unklarheiten im Zusammenhang mit der im Eigentum der 
EWR GmbH stehenden Anlagenteile sind umgehend zu melden. 
Hierzu gehört auch Manipulation an Messeinrichtungen und Anschlussleitungen in denen 
ungemessene Energie fließt sowie Energiediebstahl. 

1.1.4.4 Material 

Die erforderlichen Plombiermaterialien werden vom für die Abnahmestelle zuständigen 
Messstellenbetreiber kostenlos zur Verfügung gestellt. Anhand der Plombenprägung muss der 
Messstellenbetreiber eindeutig identifizierbar sein. Eine Beschreibung der Plombenprägung ist vor 
Aufnahme des Messstellenbetriebes der EWR GmbH zu übersenden. 

1.1.5 Technische Mindestanforderung an die Mess- und Zusatzgeräte  

1.1.5.1 Jahresarbeitszähler 

Vor- und Nachkommastellen bei Jahresarbeitszählern: 

Direkt angeschlossene Zähler: 6 Vorkommastellen 
1 Nachkommastelle 

Halbindirekt angeschlossene Zähler: 5 Vorkommastellen 
2 Nachkommastellen 

1.1.5.2 Lastgangzähler 

Es gelten die Festlegungen des VDN Lastenheft „Elektronische Lastgangzähler“. 

Die Monatsrückstellung erfolgt zum Monatswechsel um 00:00 Uhr 

1.1.5.3 Messwandler 

1.1.5.3.1 Niederspannungs-Stromwandler für Messzwecke 

- Ausführung als geeichte Aufsteckwandler
- Ausgelegt und geprüft nach DIN VDE 0414, Teil 1
- Erfüllung der PTB – Anforderung PTB – A 20.2
- Maße nach DIN 42600, Teil2

o 100/5, 250/5 und 500/5 für Schienen mit 30mm Breite
o 1000/5 für Schienen mit 40 mm Breite

- mit berührungssicheren Primärleiterbefestigungen (Schiene)
- aus schlagfestem , schwer entflammbaren, selbst verlöschendem Kunststoffgehäuse,

Isolierklasse E
- mit eindeutiger Bezeichnung der Primär- und Sekundäranschlüsse
- mit vernickelten, berührungssicheren Sekundärklemmen mit je 2 vernickelten

Anschlussschrauben zum Anschluss von Sekundärleitungen bis max. 6 mm² flexibel und 10 mm²
massiv und plombierbarer Abdeckung
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Technische Daten 
Prim. / sek. Bemessungsstrom  100/5 

 250/5 
 500/5 
1000/5 

Bemessungsleistung 10 VA 
Genauigkeitsklasse 0,5S 
Überstrombegrenzungsfaktor FS5 
Therm. Bemessungs-Kurzzeitstromstärke 60 X In 
Therm. Bemessungs-Dauerstrom 1,0 In 
Bemessungsfreguenz 50 Hz 
Bemessungs-Isolationspegel 0,72 /3 kV 

1.1.5.3.2 10kV Mittelspannungs-Stromwandler für Messzwecke 

- Ausführung als geeichter Stützerstromwandler für Innenraum
- ausgelegt und geprüft nach DIN VDE 0414, Tei1 (EN 600444-1)
- Maße nach DIN 42600, Teil 8, schmale Bauform
- mit eindeutiger Bezeichnung der Primär- und Sekundäranschlüsse
- Sekundärklemmenkasten

o mit plombierbarer, durchsichtiger Abdeckung mit mindestens je einer
seitlichen Leitungseinführung

o mit doppelt herausgeführten Sekundärklemmen
o Erdung der Sekundärklemmen mit Schrauben durch die Klemmen in die geerdete Grundplatte

Technische Daten 
Prim. / sek. Bemessungsstrom  25/5 

 50/5 
 75/5 
100/5 
150/5 
200/5 
250/5 
300/5 
500/5 

Bemessungsleistung 10 VA 
Genauigkeitsklasse 0,5S 
Überstrombegrenzungsfaktor FS5 
Therm. Bemessungs-Kurzzeitstromstärke 
Therm. Bemessungs-Dauerstrom 
Bemessungsfreguenz 50 Hz 
Bemessungs-Isolationspegel 

1.1.5.3.3 10kV Mittelspannungs-Spannungswandler für Messzwecke 

- Ausführung als geeichter Spannungswandler für Innenraum
- ausgelegt und geprüft nach DIN VDE 0414, Tei2 (EN 600444-2)
- Maße nach DIN 42600, Teil 9, schmale Bauform
- mit eindeutiger Bezeichnung der Primär- und Sekundäranschlüsse
- Sekundärklemmenkasten

o mit plombierbarer, durchsichtiger Abdeckung mit mindestens je einer seitlichen Leistungs-
einführung

o Erdung der Sekundärklemmen mit Schrauben durch die Klemmen in die geerdete Grundplatte
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Technische Daten 
Prim. / sek. Bemessungsspannung  10.000/100V 
Bemessungsleistung 25 VA 
Genauigkeitsklasse 0,5 
Bemessungs- Spannungsfaktor 
Therm. Grenzstrom 
Bemessungsfreguenz 50 Hz 
Bemessungs-Isolationspegel 

1.1.5.3.4 SF6- und metallgekapselte Schaltanlagen in Kundenstationen 

Konstruktionsbedingt kann es in SF6-Schaltanlagen nicht möglich sein, die bei der EWR GmbH 
verwendeten Standardwandler einzusetzen. In diesen Fällen kann der Anlagenbetreiber eigene 
Systemwandler verwenden, wenn folgende Bedingungen für den Bau und Betrieb gewährleistet sind. 

- Die geeichten Messwandler sind vom Anlagenbetreiber nach den Vorgaben der EWR GmbH zu
beschaffen.

- Die Messwandler bleiben im Eigentum des Anlagenbetreibers. Dieser ist zwingend für eine
Reservehaltung zur Störungsbeseitigung verantwortlich. Ebenso für die Auswechslung der
Stromwandler bei Messbereichsänderungen.

- Die EWR GmbH erhält Kopien der Eichscheine und der technischen Datenblätter.

- Die Strom-, und Spannungswandler sind nach 1.5.3.2 und 1.5.3.3 einzubauen.

- Die eingegossenen Anschlussdrähte der Wandler sind dauerhaft zu kennzeichnen und werden in
einem Zwischenklemmkasten im oberen Bereich des Messfeldes auf Reihenklemmen aufgelegt.
Die Abdeckung ist plombierbar auszuführen.

- Die Messwandler werden vom Anlagenerrichter eingebaut und angeschlossen. Am Messschrank
sind die Sekundärleitungen einzuführen, aber nicht aufzulegen.

- Im Störungsfall oder bei Änderungen der Bezugsverhältnisse ist der Anlagenbetreiber verpflichtet
eine Fachfirma mit den erforderlichen Arbeiten zu beauftragen.

In SF6- Anlagen ist der Messstellenbetreiber berechtigt, seine Messung an den kundeneigenen 
Messwandlern, die den vorstehenden Anforderungen genügen, zu betreiben.  




